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KINDERSCHUTZ- 
STANDARDS IN  
UNTERKÜNFTEN FÜR  
GEFLÜCHTETE MENSCHEN 

Eine Checkliste für Betreiberverträge  
und Leistungsbeschreibungen

Empfehlungen aus dem Projekt

KINDER SCHÜTZEN –
STRUKTUREN STÄRKEN!
Kinderschutzstandards in Unterkünften  
für geflüchtete Menschen
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Inhalt und Anwendung der Checkliste
 
Im Rahmen der Umsetzung des Projekts „Kinder schützen - Strukturen stärken! Kinderschutzstandards in 
Unterkünften für geflüchtete Menschen“ wurden in Arbeitsgruppen zur Festschreibung einheitlicher Kinder-
schutzstandards Betreiberverträge und diverse Leistungsbeschreibungen gesichtet und diskutiert. Dabei wurde 
ein interdisziplinärer Ansatz verfolgt, der sowohl die rechtlichen Vorgaben des Kinderschutzes als auch sozial-
pädagogische und soziologische Aspekte sowie Fragen der praktischen Anwendbarkeit miteinbezog. Gemeinsam 
wurden kinderschutzrelevante Qualitätskriterien und Inhalte von Leistungsbeschreibungen für Unterkünfte für 
geflüchtete Menschen entworfen.   

Die folgende Checkliste bietet eine Übersicht zu wesentlichen Kinderschutzstandards für Betreiberverträge 
und deren Leistungsbeschreibungen, sie erhebt allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die zu erbrin-
genden Leistungen der verschiedenen Dienstleistergruppen sind ausschließlich zu relevanten Aspekten des 
Kinderschutzes aufgeführt. In Vergabeverfahren kann die Checkliste als praktische Arbeitshilfe zum Bereich 
Kinderschutz dienen. Die Darstellung soll Entscheider*innen bei der Erstellung der Ausschreibungen von Be-
treiberverträgen zu Kinderschutzaspekten sensibilisieren, diese strukturell sicherstellen und letztlich zu einer 
besseren Unterbringung für Kinder und Familien in Unterkünften für geflüchtete Menschen führen. 

Bei der Darstellung wurde aus praktischen Gründen davon ausgegangen, dass die genannten Leistungen in der 
Zuständigkeit eines Dienstleisters liegen. Insofern ist bei der Nutzung der Checkliste den Besonderheiten des 
jeweiligen Standortes und der jeweiligen Zuständigkeit für bestimmte Leistungs- und Aufgabenbereiche Rech-
nung zu tragen. Für Dienste und Leistungen, die durch die Landesaufnahmebehörden selbst erbracht werden, 
kann die Checkliste als Handlungsempfehlung dienen.
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a)  Allgemeiner Teil
QUALITÄTSMANAGEMENT

Interne Strukturen:

     Dienstleister haben im Rahmen ihrer Bewerbung ein Konzept vorzulegen, das die ausgeschriebenen Leistun-
gen beschreibt und Angaben zum Dienstleister enthält. Das Konzept soll u .a. dazu dienen, die Leistungser-
bringung überprüfbar zu machen, dementsprechend sind konkrete Angaben zur Qualität der Leistung sowie 
zur Art und Weise der Überprüfbarkeit/Dokumentation zu machen.

     Der Aufbau der Organisation soll klar strukturiert, eindeutig bestimmt und transparent sein. Ein entspre-
chendes Organigramm, das die Beschreibung aller einrichtungsspezifischen Tätigkeitsfelder und Funktionen 
der Mitarbeiterschaft aufschlüsselt, wird angefertigt. Weiterhin sind Angaben zum Leitbild, der Unterneh-
mensphilosophie und Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung im Betriebskonzept vorgesehen. 
Sensibilisierungsmaßnahmen der untergebrachten Bewohner*innen zu den Themen Brand- und Gewalt-
schutz liegen vor. 

     Das Belegungskonzept berücksichtigt die besonderen Bedarfe von Kindern, Familien, Frauen, LSBTQI+-Per-
sonen und Menschen mit Behinderung.

     Eine Beschreibung der betreiberinternen Verfahren, einschließlich der Benennung der Ansprechpartner*in 
und der/des Verantwortlichen nach der Zuschlagserteilung in Bezug auf das Beschwerdemanagement,  
Regelungen Abmahnungen und Hausverbote ist vorgesehen. 

      Das Konzept enthält insbesondere:

         ein Bekenntnis, ggf. Erklärung der Mitwirkung am Schutzkonzept, Bekenntnis zum Verhaltenskodex 
der Aufnahmebehörde

         Beschreibung der Qualitätsentwicklung und -management; Beschwerdemanagement 
(intern und extern) 

         Beschreibung der Unternehmensphilosophie, Leitbild

Externe Strukturen: 

      Eine Beschreibung der Maßnahmen zur Integration in die lokalen Regelstrukturen unter Konkretisierung 
von staatlichen und nichtstaatlichen Netzwerk- und Kooperationspartnern zu folgenden Schwerpunkten ist 
gegeben: 

        die Zusammenarbeit mit der Aufnahmebehörden

        die Kooperation mit Akteuren der lokalen Strukturen wie Sozialen Dienstleistern,  
Kinderschutzakteuren, Freizeitangeboten, Vereinen, Quartiersmanagement etc. 

        Konzept zur Zusammenarbeit mit dem örtlich zuständigen Jugendamt, in Form von  
Kooperationsvereinbarungen

         proaktive Nachbarschaftszusammenarbeit

PERSONAL

     Ein Personalentwicklungskonzept gemäß den jeweiligen Anforderungen nebst Überwachungs- und Berichts-
wesen ist gegeben. Das Konzept enthält konkrete Ausformulierungen zur Personalauswahl sowie zur Vorlage-
verpflichtung eines erweiterten Führungszeugnisses. Dazu sind die Ausgestaltung, wie z. B. ein vorgegebener 
Turnus und entsprechende Überwachungsmechanismen, die zuständige Stelle innerhalb des Betriebes und 
vorgesehene Maßnahmen zum Überprüfen und Nachhalten zu benennen. 

     Alle Mitarbeitergruppen aller Dienstleister sind im Rahmen ihrer Einarbeitung mit den Kinderschutzstruktu-
ren und -maßnahmen sowie den Ansprechpersonen vertraut zu machen.
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AUSSTATTUNG

     Das Informationsmanagement ist für alle Bewohner*innen transparent zu gestalten. Die Informationen sind 
in allen relevanten Sprachen zugänglich, barrierefrei gestaltet, sowie kindgerecht und migrationssensibel 
aufbereitet. 

     Zur Kommunikation der Bewohner*innen mit allen relevanten Berufsgruppen sind Sprachmittler*innen  
vorzuhalten.  

     Daten- und Persönlichkeitsrechte der Bewohner*innen sind im Unterkunftsalltag und bei allen  
Umsetzungen von Maßnahmen zu wahren. 

     Die Möglichkeit zu Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG ist regelmäßig vorhanden. 

     Die Erste Hilfe am Kind ist insofern sicherstellen, dass ausreichende Kenntnisse am Standort  
gesichert sind. 

     Der Zugang zum Internet ist für alle Bewohner*innen sicherzustellen.

WEITERES

     Kinder und Ihre Bedarfe sind in allen Bereichen mitzudenken in Zuge des sog.  
Kinder-Mainstreaming. 

     Eine gendergerechte Sprache wird entsprechend den Empfehlungen für eine geschlechtergerechte Ver-
waltungssprache, in Umsetzung der Europäischen Charta für die Gleichstellung von Männern und Frauen, 
verwendet. 

     Die Verwendung von Begrifflichkeiten und Formulierungen sind in Anerkennung der Selbstwirksamkeit von 
geflüchteten Kindern und Familien einer kritischen Prüfung zu unterziehen.  
 
• So kann anstelle des Hilfebegriffs die Beschreibung unterstützende Maßnahmen gewählt werden. 
  
•  die Bezeichnung der Zielgruppe als vulnerable Personengruppe sollte im Hinblick auf die Stärkung der 

Selbstwirksamkeit von Kindern und Familien und deren heterogenen Bedarfen kritisch betrachtet werden.
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b)  Hausbetreuung / Hausmeisterei / Facility Management 
*im Weiteren als Hauswärter*innen zusammengefasst

QUALITÄTSMANAGEMENT

     Neu eingestellte Hauswärter*innen sind sensibilisiert zu Bekenntnissen der Landesaufnahmebehörden zur 
Achtung der Kinderrechte und Wahrung des Kinderschutzes an den Standorten.

PERSONAL

     Diversität und relevante Sprachkenntnisse bei Rekrutierung des Personals sind wünschenswert. Weibliche 
Hauswärter*innen sind bei gleicher Eignung vorrangig zu berücksichtigen. 

     Die Eignungsanforderungen an das Personal der Hauswärter*innen sollen den Fokus u. a. auf die Sozialkom-
petenz, sog. soft skills in der Arbeit und Ansprache der Bewohner*innen der Einrichtung, umfassen. 

     Die Bereitschaft zur Teilnahme an Schulungen zu u. a. den Themenfeldern Interkulturalität und Kinderschutz 
soll gegeben sein.

     Eine Einweisung in die Zusammenarbeit mit Kultur- und Sprachmittler*innen soll Teil der Einarbeitung sein.

     Ein Einverständnis zum Verlangen des Auftragnehmers, sich einer persönlichen Sicherheitsprüfung durch 
das jeweilige Landeskriminalamt und dem Verfassungsschutz zu unterziehen, muss vorhanden sein.

AUSSTATTUNG

     Wissen und Kenntnisse zur Ersten Hilfe am Kind soll im Team und dadurch am Standort vertreten sein. 

     Sprachmittler*innen sind für die Bewohner*innen insbesondere bei der Erläuterung der Hausordnung durch 
Hauswärter*innen hinzuziehen.  

WEITERES

     Die Hauswärter*innen erhalten im Umgang mit privaten Bereichen von Bewohner*innen klare Anweisungen, 
sie sind zur Achtung der Persönlichkeitsrechte verpflichtet. Der Einsatz von Generalschlüsseln unterliegt 
transparenten Kriterien und darf nicht leichtfertig geschehen.
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c) Kinderbetreuung

QUALITÄTSMANAGEMENT

     Der Dienstleister hat ein pädagogisches Konzept vorzulegen, das sich an dem bundeslandeigenen Bildungs- 
und Erziehungsplan des frühpädagogischen Bereichs sowie der UN-Kinderrechtskonvention orientiert und 
Partizipation besonders berücksichtigt. (Beispielformulierung: „Den Kindern sind im Rahmen der Angebote 
stets Mitbestimmungs-, Wahl- und Ausstiegs-Möglichkeiten zu unterbreiten.“) Der Ansatz der Elternzusam-
menarbeit und ein Eingewöhnungskonzept sind zu beschreiben, ebenso die Art und Weise der Sicherstellung 
der Integration/ Inklusion von Kindern mit Behinderung.

     Die Umsetzung des Konzepts ist zu dokumentieren und nachzuweisen. Träger der freien Kinder- und Jugend-
hilfe sind als Anbieter zu bevorzugen.

PERSONAL

     Der Schlüssel und die Qualifikation des Personals soll sich an den Maßgaben im Bundesland für die Einrich-
tungen der Frühen Bildung orientieren.

AUSSTATTUNG

     Niedrigschwellige Materialien zu den Themen: 

      Kinderrechtsbildung (Bilderbücher, Wimmelbilder, etc.)

     Literacy- und Numeracy bzw. Leseförderung und das Zählen lernen, sind vorzuhalten

LEISTUNGEN

     Das Angebot ist unabhängig von den Belegungszahlen sicherzustellen. Neben einem täglichen, mindestens 
halbtägigen Betreuungsangebot für die Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen sind Angebote für folgende 
Altersgruppen regelmäßig anzubieten:  

      Kinder bis zum Alter von drei Jahren unter Einbeziehung der Eltern, ggf. im Rahmen von Frauen bzw. 
Eltern- oder Krabbelgruppen (ggf. in Kooperationen mit Externen, z. B. Familienzentren) 

      Sechs- bis 13-jährige Kinder und Jugendliche (Nachmittagsaktivitäten und Ausflüge)

     Angebote und Aktivitäten sollen einen besonderen Fokus auf die Sprachförderung legen (z. B. Sprachlernta-
gebuch), Kindern im Vorschulalter sind Aktivitäten anzubieten, die die Lese- und Zahlenkompetenz unter-
stützen (Literacy und Numeracy).
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WEITERES

     Die Leistungsbeschreibung soll ein proaktives Einladungsmanagement enthalten, sowie eine enge Zusam-
menarbeit mit dem Sozialdienst der Unterkunft, so soll die Teilnahme der Kinder nachgehalten werden kön-
nen. Unauffällig, zurückgezogen lebendende Kinder und Familien sollen erkannt und bei Bedarf intensiver 
angesprochen werden. Die Dokumentation der Teilnahme ist hierfür wesentlich. 
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d)  Sozialer Dienst / Sozialberatung / Sozialmanagement /  
Sozialbetreuung

- Freizeitpädagogische Angebote und Sozialbetreuung

QUALITÄTSMANAGEMENT

     Zur Ausgestaltung von freizeitpädagogischen Angeboten unter Nutzung von Ehrenamtlichen sind die Koordi-
nierung und die Begleitung dieser Personen und ihrer Tätigkeiten zu gewährleisten. 

     Die Koordinierung und Durchführung von Freizeit‐ und Sportaktivitäten obliegt dem Auftragnehmer. Der 
Dienstleistungsnehmer verpflichtet den Auftragnehmer, ehrenamtliche Bürger*innen zur Unterstüt-
zung hauptamtlicher Mitarbeiter*innen einzubinden. Dabei ist Die Qualität der Mitwirkung von Ehrenamt-
lichen durch eine gezielte Begleitung durch den Auftragnehmer sicherzustellen.

PERSONAL

     Die Ehrenamtlichen sind hinsichtlich ihrer persönlichen Eignung mit besonderer Sorgfalt zu prüfen. Es ist 
ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen.

AUSSTATTUNG

     Die anspruchsberechtigten Personen werden über die genannten Angebote in Gesprächen sowie zusätz-
lich durch Aushänge und Flyer informiert. Diese sind vorab der Standortleitung des Dienstleistungsnehmers 
(oder einer von dieser beauftragten Person) vorzulegen und von dieser zu genehmigen.  Die Bereitstellung 
der Informationen in den diversen Sprachen und der Zugang zu Informationen auch für jüngere Kinder ist 
dabei zu gewährleisten, vgl. die Vorgaben des Art. 12 UN-KRK (Recht auf Informationsteilhabe des Kindes). 

 

- Sozialpädagogisches Angebot / Sozialberatung

QUALITÄTSMANAGEMENT

     Ein sozialpädagogisches Betreuungskonzept ist vorzulegen. Es soll u. a. dies beinhalten: Angebote zur  
Information, Beratung und Betreuung der untergebrachten Personen, unterteilt in Zielgruppen sowie  
regelmäßige und besondere Angebote; 

     ein Bekenntnis, ggf. die Ausgestaltung der Mitwirkung am Schutzkonzept gemäß Anforderungen und die  
Benennung einer kinderschutzbeauftragten sowie gewaltschutzbeauftragten Person und einer Ansprechper-
son für LSBTIQ-Personen  
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     Um das Bewusstsein und die Selbstreflexion aller Mitarbeiter*innen in diesem Kontext zu stärken, sollen die 
allgemeinen Begrifflichkeiten, das sog. Wording im Kontext der Sozialen Dienste, mit Bedacht ausgewählt 
werden. Anstelle des wiederkehrenden Begriffs „Hilfestellung“ im Kontext der Tätigkeiten der Sozialen Diens-
te kann wie folgt formuliert werden: „Die Mitarbeiter*innen des Sozialen Dienstes bieten allen Anspruchs-
berechtigten Unterstützung und Beratung bei den Fragen des täglichen Lebens und der Bewältigung von All-
tagsproblemen.“ Dies sensibilisiert zu ungewollten paternalistischen Strukturen und stärkt die Anerkennung 
der Bewohner*innen und v. a. der Kinder in ihrer Selbstwirksamkeit und trägt so zur Selbstermächtigung 
bzw. Empowerment der Bewohner*innen und v. a. der Kinder und ihren Familien bei. 

     Bei der Beratung durch die Sozialen Dienste zum Themenkomplex der häuslichen Gewalt gegen Frauen ist 
die Gewalt gegen Kinder explizit zu benennen („häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder“). Genauso ist 
zum Themenfeld Menschenhandel zu verfahren.

PERSONAL

     Mitarbeiter*innen des Sozialen Dienstes sollen entsprechend den Anforderungen der Regelsysteme einen 
Hochschulabschluss im Fach Soziale Arbeit oder Sozialpädagogik vorweisen, je nach Bundesland verbunden 
mit einer staatlichen Anerkennung. Bewerber*innen mit Zusatzqualifikationen im Kinderschutz sowie mit 
Berufserfahrung im Kinderschutz oder in der Erziehungs- und Familienberatung sind zu bevorzugen.

AUSSTATTUNG

      Konzept für Erstgespräche  
 
Erstgespräche müssen geeignet sein, um besondere Bedarfe neuer Bewohner*innen festzustellen. Erst-
gespräche beinhalten Fragen u. a. zu gesundheitlichen Problemen (z. B. Vorerkrankungen, Behinderungen, 
Drogen- und/oder Alkoholabhängigkeiten, psychische Erkrankungen, Traumatisierungen). Sie müssen kind-
gerecht ausgestaltet sein sowie dem besonderen Kontext der Unterbringung und der Fluchterfahrungen 
Rechnung tragen (vgl. Anamnesefragen). Die Betreuung und Beratung von Familien mit Elternteilen mit 
besonderen Bedarfen ist immer mit Blick auf das Kindeswohl auszugestalten.

      Informationsmaßnahmen zu Kinderrechten und Kinderschutz 
 
Informationsveranstaltungen und Module wie z. B. die Erstorientierung Leben in Deutschland sollen zu den 
Themen Kinderrechte und Kinderschutz für Eltern geöffnet und genutzt werden. Dies soll die Leistungs-
berechtigten dafür sensibilisieren, dass nicht nur sie eigene Rechte haben, sondern  im Sinne des UN-KRK 
auch Kinder selbst Rechte haben. Weiterhin soll das Kinder- und Jugendhilfesystem in seinen Grundlagen 
Erwähnung finden, um die Leistungsberechtigten mit den Mechanismen der KJH bekannt zu machen, erste 
Zugangsbarrieren abzubauen und sie ggf. mit den Chancen der Familien- und Erziehungsberatung vertraut 
zu machen. 

      Persönlichkeitsrechte in der Fallbearbeitung 
 
Gibt es in enger Abstimmung mit weiteren Akteuren des Standorts sowie nach Absprache mit der Standort-
leitung des Dienstleistungsnehmers (oder einer von dieser beauftragten Person) einen vernetzten Austausch 
zu einzelnen Fällen, sollen diese unter Berücksichtigung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte 
der betroffenen Leistungsberechtigten erfolgen. Die besonderen Bedarfe im Umgang mit Beratung und Be-
hördenkontakt von geflüchteten Personen erfordern größtmögliche Transparenz und eine gut verständliche 
Aufklärung über Persönlichkeitsrechte und den Datenschutz.



11

      Proaktives Wirken bei der Information  
 
Die Information zum Bildungsangebot für Kinder soll so gestaltet werden, dass sie die Leistungsberechtigten 
zur Teilnahme motiviert. Dazu ist ein entsprechendes methodisches Konzept niedrigschwellig umzusetzen. 
Genauso verhält es sich bei der Information zum Wegweiserkurs. Hier soll ebenfalls proaktiv, niedrigschwel-
lig und motivierend zur Teilnahme eingeladen werden.

LEISTUNGEN

     Aufsuchende Beratung  
 
Die Mitarbeitenden der Sozialen Dienste verschaffen sich im Zuge der psychosozialen Betreuung in regel-
mäßigen Abständen einen persönlichen Eindruck über die Lebenssituation der Anspruchsberechtigten, die 
in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass auch Leistungsberechtigte mit 
Ängsten und Hemmungen erreicht und Zugangsbarrieren abgebaut werden.  Auch können etwaige Kindes-
wohlgefährdungen oder Formen von häuslicher Gewalt erkannt und letztlich Vertrauen geschaffen werden.  
 
Die Mitarbeitenden der Sozialen Dienste sollen dabei – unter Achtung der Privatsphäre der Leistungsberech-
tigten – auf dem Gelände sichtbar sein und so einen niedrigschwelligen Kontakt ermöglichen. 

     Präventive Maßnahmen  
 
Bei Bedarf bietet das Personal der Sozialen Dienste auch innerfamiliäre Konfliktberatungen für die an-
spruchsberechtigten Personen an.  Präventive Sensibilisierungsmaßnahmen (z. B. Infoabende) für Frauen 
und Männer (geschlechtergetrennt) zum Thema häusliche Gewalt sind niedrigschwellig anzubieten. Dazu 
können entsprechende Kooperation mit den jeweiligen thematisch spezialisierten Stellen und Vereinen ge-
nutzt werden.

     Beschaffung von Geburtsurkunden  
 
Beratungskompetenz und Wissen zum Themenkomplex Beschaffung von Geburtsurkunden soll vorliegen. Ein 
zuständiger Ansprechpartner ist in den Einrichtungen vorgesehen und benannt. Dieser kann zu Vaterschafts-
anerkennung etc. beraten oder kann mindestens zielführend an die die zuständige Stelle weiterverweisen. 
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e) Verpflegung

QUALITÄTSMANAGEMENT

     Der Dienstleister hat ein Verpflegungskonzept vorzuhalten und durch Dokumentation dessen Umsetzung 
nachzuweisen..

PERSONAL

     Für das Personal gelten die allgemeinen sicherheitsrelevante Kriterien. Bei der Auswahl des Personals sind 
folgende Kriterien zu beachten:

     Interkulturelle Kompetenz

     Dienstleistungsmentalität, entsprechend dem Personal gastronomischer Betriebe 

AUSSTATTUNG

     Insofern Speisesäle und Cafeterien vom Dienstleister ausgestattet werden, ist darauf zu achten, dass sie fami-
lien- und kindgerecht gestaltet werden: 

      Tische und Bestuhlung: Einzelne Einheiten sind langen Tafeln vorzuziehen, so kann eine für Familienkultur 
wichtige intime Malzeitsituation geschaffen werden. Kinderstühle sind für unterschiedliche Altersstufen vor-
zuhalten. Geeignet sind ergonomisch geformte Stühle, auf die Kleinkinder sich selbstständig setzen können.

      Räumlichkeiten: Der Raum ist freundlich und für Kinder anregend zu gestalteten (z. B. fest installierte Wand-
spielzeuge auf Kinderaugenhöhe)

     Informationen: Schilder und Auslagen sind durch Piktogramme und Bilder kinderfreundlich zu gestalten.

LEISTUNGEN

     In der Beschreibung der zu erbringenden Verpflegung zu berücksichtigen ist:

     die Qualität (Verwendung von frischen, nährstoffreichen Lebensmitteln) 

     das Sicherstellen von Sonderkost (für Allergiker, Diabetiker, Kleinkinder und Säuglinge)

     eine kultur- und religionssensible Auswahl von Lebensmitteln und Speisen (vom Angebot von Schweine-
fleisch ist abzusehen)

     Die Ausgabe von Sonderspeisen außerhalb der regulären Ausgabezeiten ist sicherzustellen.
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WEITERES

     Neben der Verpflegung sind folgende Leistungen des Dienstleisters wünschenswert:

     die Mitwirkung an Aktivitäten, die die selbstbestimmte Verpflegung der Bewohner*innen fördern (z. B. regel-
mäßige Aktivitäten wie landestypisches Gemeinschaftskochen)

     die Auswahl, Anleitung und Zusammenarbeit von und mit Bewohner*innen, die den Dienstleister bei Tätig-
keiten wie Speisenvor- und Zubereitung oder Reinigungsarbeiten im Rahmen der gzA-Regelung (§5 AsylbeLG) 
unterstützen. Die Mitwirkung an der kultursensiblen Auswahl und Zubereitung von Speisen durch Bewoh-
ner*innen mit gastronomischer Vorerfahrung ist zu fördern.
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f ) Wachschutz/Wachdienst/Security/Sicherheitspersonal

QUALITÄTSMANAGEMENT

     Allgemeines Bekenntnis und der Verhaltenskodex sind zu Beginn den Mitarbeitenden zu erörtern und im 
Rahmen einer Selbstverpflichtung anzuerkennen. Die Auftragserfüllung der Mitarbeitenden und ein damit 
verbundenes Handeln gegenüber Personen erfolgt auf Grundlage des Gleichheitsgrundsatzes, unabhängig 
von Herkunft, Region, Hautfarbe oder sexueller Orientierung.

     Die Mitarbeitenden sollen vor Leistungsbeginn auf der Grundlage der ausgehändigten Unterlagen in die kon-
kreten Tätigkeitsfelder vor Ort eingewiesen werden. Diese Einweisung ist stets aktualisieren. Dabei sind auch 
relevanten Unterlagen zum präventiven und reaktiven Kinderschutz, wie der Verfahrensablauf bei Verdacht 
auf Kindeswohlgefährdung und Leitfaden niedrigschwellig via Checkliste einzubringen.

PERSONAL

     Auf Verlangen hat der Mitarbeitende vor Leistungsbeginn ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis der 
Belegart „OE“ vorlegen; gleiches gilt auch für das Führungspersonal. Während der Vertragslaufzeit sind auf 
Verlangen wiederholt aktuelle Führungszeugnisse vorzulegen.

     Weiterhin ist hat sich der Mitarbeitende der persönlichen Sicherheitsüberprüfung analog des Sicherheits-
überprüfungsgesetzes (SÜG) durch das jeweils zuständige Landeskriminalamt und durch den Verfassungs-
schutz unterziehen.

     Neben den üblichen Qualifikationen der Mitarbeitenden sind Sozialkompetenzen im Sinne von sog. soft 
skills zu verlangen, sowie Sprachkenntnisse in den für den Kontext der Unterkünfte relevanten Sprachen 
anzustreben. Die Mitarbeiter*innen des Sicherheitsdienstes sind jedoch nicht als Sprach- und Kulturmitt-
ler*innen einzusetzen, insbesondere nicht, wenn die Inhalte eines zu übersetzenden Gesprächs private oder 
sensible Fragestellungen betreffen.

     Die Diversität unter den Mitarbeiter*innen ist zur Interkulturalität zu gewährleisten. Frauen und Personen 
diversen Geschlechts sind bei gleicher Eignung zu bevorzugen. Weiterhin ist eine Fortbildungsbereitschaft 
und Bereitschaft, sich auf Sensibillisierungsmaßnahmen einzulassen, zu erwarten. 

     Mitarbeiter*innen sollten sensibilisiert sein in Bezug auf die Besonderheit der Fluchtgeschichten der Bewoh-
ner*innen, entsprechend den Ausführungen der Selbstverpflichtungserklärung.

     Daneben sollen Reflexionsvermögen und das Erkennen eigener Stressmomente sowie die Bereitschaft, Unter-
stützung einzufordern, gegeben sein. 

AUSSTATTUNG

     Ressourcen in Bezug auf die Erste Hilfe am Kind sollte im Team vertreten sein. Die Kenntnisse und entspre-
chende Kompetenzen sind am Standort sicherzustellen. 

     Sobald ein standardisiertes Sicherheits- und Schutzkonzept für Aufnahmeeinrichtungen eingeführt ist, wer-
den diese Vertragsbestandteil. 
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LEISTUNGEN

     Die Mitarbeitenden vermitteln mit ihrem Auftreten Ruhe und professionelle Handlungskompetenz, ein not-
wendiges Einschreiten in Gefahren- und Krisensituationen erfolgt deeskalierend. Sie sind sensibilisiert, um 
Kindeswohlgefährdungen zu erkennen, und kennen das Verfahren, insbesondere die Meldeketten bei Ver-
dacht auf Kindeswohlgefährdungen. 

     Die Bewohner*innen sind über die Funktion und Befugnisse der Mitarbeitenden informiert. Sämtliche Auf-
gaben der Mitarbeitenden sind transparent für die Bewohner*innen. Dabei werden Flyer und andere niedrig-
schwellige Informationsmaterialien verwendet. Die Information ist in allen Sprachen vorzuhalten. 

     Das Vier-Augen Prinzip ist bei allen Einweisungen und Gesprächen mit Kindern und Familien zum beidseiti-
gen Schutze beizubehalten. 
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